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INFORMATIONEN AUS DEM REGIERUNGSGEBÄUDE

Familien und Mittelstand entlasten und den Wirtschaftsstandort stärken 

Mit deutlich höheren Abzügen will Nidwalden insbesondere Familien und den Mittelstand steu-
erlich entlasten. Gleichzeitig sind Massnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes geplant. 
Finanziert wird dies durch Mehreinnahmen aus der OECD-Mindestbesteuerung. 

Ab 2026 werden in Nidwalden erstmals Steuererträge aus der OECD-Mindeststeuer erwartet. 
Gestützt auf Gespräche mit betroffenen Grossunternehmen werden die jährlichen Steuermehr-
einnahmen für den Kanton auf rund 5 Mio. Franken geschätzt. Der Betrag kann sowohl nach 
unten wie nach oben abweichen. Die zusätzlichen Steuererträge will der Kanton vollumfänglich 
in die Attraktivität Nidwaldens als Wohn- und Wirtschaftskanton investieren.

Der Regierungsrat sieht deshalb eine Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes – die soge-
nannte Steuergesetzrevision 2026 – vor. Dabei soll der Kinderabzug für Familien von 6000 auf 
8000 Franken erhöht werden. Weiter soll der maximale Abzug für die Fremdbetreuungskosten 
von 8100 auf 25 800 Franken deutlich steigen und damit berufstätigen Eltern die Erwerbstä-
tigkeit erleichtern. Auch die Steuerabzüge für die eigene Betreuung von Kindern (von 3100 auf 
4500 Franken) sowie für ausserkantonale Ausbildung mit auswärtigem Aufenthalt (von 5600 
für erstes Kind respektive 7800 Franken für jedes weitere Kind auf 18 000 Franken) sollen er-
höht werden. Von einer Senkung der Steuersätze sollen zudem der Mittelstand sowie Fach- und 
Führungskräfte profitieren. Um den Stiftungsstandort Nidwalden zu stärken, sollen Zuwen-
dungen an Stiftungen mit Sitz im Kanton von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit 
werden; ebenso Zuwendungen innerhalb von sogenannten Patchwork-Familien.

Die Massnahmen der Steuergesetzrevision 2026 führen zu Mindereinnahmen von rund 3 Millio-
nen Franken, welche durch die Mehrerträge aus der OECD-Steuer kompensiert werden können. 
«Zwar fallen kurzfristig Steuererträge weg, der Regierungsrat ist jedoch überzeugt, dass sich 
die Massnahmen langfristig positiv auswirken. Zum einen dank der besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, die zu einem höheren Beschäftigungsgrad führen wird, zum anderen wird 
Nidwalden steuerlich generell noch attraktiver», hält Finanzdirektorin Michèle Blöchliger fest.

Mit den weiteren Mehrerträgen aus der OECD-Mindeststeuer in der Höhe von jährlich rund 2 
Mio. Franken will der Regierungsrat die Forschung und die Entwicklung von Nidwaldner Unter-
nehmen sowie innovative ökologische Nachhaltigkeitsmassnahmen stärker fördern. Zusätzlich 
soll die finanzielle Unterstützung von Kinderbetreuungsangeboten ausgebaut werden. Die je-
weils zuständigen Direktionen sind beauftragt worden, dazu detaillierte Konzepte auszuarbeiten.

Der Regierungsrat hat die Teilrevision des Steuergesetzes bis zum 18. Dezember 2024 in die 
Vernehmlassung geschickt. Anschliessend wird er die Stellungnahmen prüfen und die Vorlage 
bereinigen. Die Behandlung im Landrat ist in der ersten Jahreshälfte 2025 vorgesehen, das 
Inkrafttreten auf den 1. Januar 2026.
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Qualitäten Nidwaldens langfristig stärken und sichern 
Die OECD-Mindeststeuer gilt für grosse, international tätige Unternehmen mit einem jähr-
lichen Umsatz von mindestens 750 Millionen Euro und wurde auf internationalen Druck hin 
eingeführt. Sie bedeutet für die Schweiz in erster Linie einen Verlust an Standortattraktivi-
tät. Deshalb ist es wichtig, dass mit den daraus resultierenden zusätzlichen Steuereinnahmen 
Massnahmen umgesetzt werden, die diesen Verlust kompensieren. Deshalb betont Volkswirt-
schaftsdirektor Othmar Filliger: «Nidwalden ist bekannt als erfolgreicher, wirtschaftsfreund-
licher und steuergünstiger Wirtschafts- und Wohnkanton. Mit den vorgeschlagenen Massnah-
men wollen wir unsere Qualitäten bewusst langfristig stärken und sichern.»

Stans, 19. September 2024
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Bezahlkartensystem im Asylbereich soll geprüft werden

In einem Postulat wird verlangt, die Einführung und die Auswirkungen eines Bezahlkartensystems 
im Asylbereich zu prüfen. Der Regierungsrat unterstützt das Begehren und beantragt dem Land-
rat, das Postulat gutzuheissen. 

Mitte März 2024 reichten Landrätin Angela Christen, Stansstad, und Mitunterzeichnende ein 
Postulat zur Prüfung der Einführung eines Bezahlkartensystems für Asylsuchende und ab-
gewiesene Asylbewerbende ein. Die Unterzeichnenden erläutern, dass das aktuelle Asylsystem 
anfällig für Missbrauch sei, da finanzielle Zuwendungen in Herkunftsländer fliessen könnten. 
Dieser Missbrauch verursache Kosten für den Bund sowie die Kantone und widerspricht den 
Grundprinzipien des Asylrechts.

Ein Bezahlkartensystem wird aktuell in der ganzen Schweiz diskutiert. Auslöser ist die Ein-
führung einer Bezahlkarte in Deutschland. Asylsuchende würden im Kanton Nidwalden eine 
guthabenbasierte Bezahlkarte erhalten, welche sie regional für Einkäufe, aber nicht für Über-
weisungen ins Ausland oder an Schlepper nutzen können.

«Die Einführung einer Bezahlkarte für Asylsuchende im Sinne des Postulats ist durchaus mach-
bar. Ein allfälliger Missbrauch, sofern dieser mit den verfügbaren Geldmitteln überhaupt mög-
lich ist, kann wirkungsvoll verhindert werden», hält Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Trutt-
mann fest und ergänzt: «Zusammen mit anderen Kantonen sowie einem Bezahlkarten-Anbieter 
soll die Einführung einer Bezahlkarte geprüft werden.» 

Stans, 20. September 2024
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Gesetzesvorlage bildet Fundament für elektronischen Rechtsverkehr

Der Kanton Nidwalden plant die Einführung einer E-Government-Plattform. Mit dieser sollen Ver-
waltungsverfahren zunehmend digitalisiert und für die Bevölkerung vereinfacht werden. Für den 
elektronischen Rechtsverkehr braucht es jedoch eine gesetzliche Basis. Der Regierungsrat schickt 
deshalb eine Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes in die Vernehmlassung. 

Im Zuge der digitalen Transformation beabsichtigt der Kanton Nidwalden, im Jahr 2026 eine 
sogenannte E-Government-Plattform in Betrieb zu nehmen. Die Plattform soll der Bevölkerung 
sowie Unternehmen in Zukunft ermöglichen, eine Vielzahl von Geschäften mit der Verwaltung 
online abzuwickeln. Im Laufe der Jahre soll die Plattform sukzessive ausgebaut und weiterent-
wickelt werden. «Für Bürgerinnen und Bürger werden die Verfahren vereinfacht», hält Land-
schreiber Armin Eberli fest. Bisher können in Nidwalden vereinzelte staatliche Dienstleistungen 
mittels Websites teilweise online beansprucht werden. Voraussetzung für die Inbetriebnahme 
der E-Gov-Plattform ist, dass der Bund bis dahin die neue E-ID eingeführt hat. Diese ist erfor-
derlich für die Authentifizierung von Bürgerinnen und Bürgern. Nur so können «Behördengän-
ge» künftig medienbruchfrei auf elektronischem Weg abgewickelt werden.

Die digitale Transformation bedeutet für die Verwaltung vor allem technisch wie organisa-
torisch einen grossen Schritt. Daneben sind aber auch die gesetzlichen Regelungen für den 
elektronischen Rechtsverkehr festzulegen. Daher plant der Kanton Nidwalden eine Teilrevision 
des Verwaltungsrechtspflegegesetzes. Die aktuelle Gesetzgebung schreibt für die erwähnten 
Verwaltungsvorgänge den Postweg sowie eine handschriftliche Unterzeichnung vor. Dies gilt 
auch für die Zustellung rechtlich relevanter Dokumente oder die Eröffnung von Verfügungen, 
Beschwerdeentscheiden oder Urteilen.

Mit der Teilrevision wird eine ausreichende gesetzliche Basis für den elektronischen Rechts-
verkehr im Verwaltungs- und Verwaltungsjustizverfahren geschaffen und zugleich eine hohe 
Flexibilität bei der Wahl der technischen Lösungen bewahrt. Dies auch vor dem Hintergrund, 
dass die Gemeinden bei der Revision miteinbezogen werden. «Dies macht Sinn, da kommunale 
Behörden in zahlreichen Gebieten des Verwaltungsrechts nicht nur verfügen, sondern an Ver-
waltungs- und Verwaltungsjustizverfahren als Vorinstanz oder als sonstige Verfahrensbeteiligte 
mitwirken», erklärt Armin Eberli. Es ist naheliegend, dass sich der Kanton bei den digitalen 
Abläufen an den Grundsätzen des Bundes orientieren wird, um den Bürgerinnen und Bürgern 
eine möglichst ähnliche Handhabung zu gewährleisten.

Der Regierungsrat wird auf Verordnungsstufe definieren, für welche Verfahren der elektro-
nische Rechtsverkehr massgebend ist. Vorläufig werden die Verfahren für die Bevölkerung aber 
ohnehin hybrid ausgestaltet, da insbesondere ältere Menschen mit digitalen Vorgängen teils 
zu wenig vertraut sind. «Es besteht keine Pflicht, das elektronische Übermittlungssystem zu 
nutzen. Dies ist lediglich für Behörden und berufsmässige Parteivertretungen zwingend», klärt 
Armin Eberli auf. Das heisst, es sind für die Bevölkerung weiterhin Eingaben und Zustellungen 
per Papier möglich. Eine vollständige Umstellung auf rein elektronische Verfahren würde eine 
neuerliche Gesetzesänderung erfordern.
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Der Regierungsrat hat die Teilrevision des Verwaltungsrechtspflegegesetzes in die Vernehmlas-
sung geschickt. Diese dauert bis zum 20. Dezember 2024. Anschliessend wird der Regierungs-
rat die eingegangenen Stellungnahmen prüfen und die Vorlage gegebenenfalls bereinigen. Ziel 
ist es, dass sich der Landrat im zweiten Quartal 2025 mit der Gesetzesrevision befassen wird.

Stans, 20. September 2024
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Nidwaldner Stimmvolk sagt Ja zur Änderung der Kantonsverfassung

Eine Änderung der Kantonsverfassung ist heute Sonntag von den Nidwaldner Stimmberechtigten 
deutlich angenommen worden. Die Anpassungen dienen dazu, dass die Gemeinden ihre Organisa-
tion und Abläufe vereinfachen und den heutigen Gegebenheiten anpassen können. 

Im Kanton Nidwalden ist heute über eine Änderung der Kantonsverfassung betreffend Organi-
sation und Verwaltung der Gemeinden abgestimmt worden. Die Stimmberechtigten haben die 
Vorlage klar mit 11 786 Ja zu 2548 Nein angenommen. Die Abstimmung steht im Zusammen-
hang mit einer Teilrevision des Gemeindegesetzes, die auf Anregung der Politischen Gemein-
den erfolgt und zeitnah im Landrat verabschiedet werden soll. Dadurch sollen die Gemeinden 
an Flexibilität und Gestaltungsspielraum in ihrer Organisation und ihren Abläufen gewinnen. 
So erhalten sie eine längere Frist, ausserordentliche Gemeindeversammlungen einzuberufen, 
oder können neu eine vierjährige Amtsdauer für das Gemeindepräsidium und Gemeindevize-
präsidium vorsehen. Bisher ist diese Dauer auf zwei Jahre beschränkt. Da mittlerweile einige 
Gemeinden alle vier Jahre Gesamterneuerungswahlen für den Gemeinderat durchführen, ist 
die Einschränkung aufzuheben. 

Damit die Änderungen im Gemeindegesetz vollzogen werden können, ist zuerst die Anpas-
sung der übergeordneten Kantonsverfassung notwendig gewesen. «Wir freuen uns über das 
klare Abstimmungsergebnis. Sobald auch die Teilrevision des Gemeindegesetzes unter Dach 
und Fach ist, können die Gemeinden ihre Organisation moderner gestalten und von besseren 
Rahmenbedingungen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben profitieren», hält Justiz- und Sicherheits-
direktorin Karin Kayser-Frutschi fest.

Im Rahmen der Vorlage ist auch ein Passus zur Stimmabgabe in der Kantonsverfassung auf-
gehoben worden. Bisher war vorgeschrieben, dass das Stimm- und Wahlrecht entweder an 
der Urne oder brieflich auszuüben ist. Dadurch würde eine spätere Einführung der elektro-
nischen Stimmabgabe – das sogenannte E-Voting – verhindert, respektive es wäre eine neuer-
liche Revision der Kantonsverfassung notwendig. «Mit dem heutigen Abstimmungsergebnis ist 
ein erster Schritt in Richtung E-Voting gemacht worden», hält Karin Kayser-Frutschi fest. Die 
Integration ins Abstimmungs- und Wahlsystem und die Sicherheitsgewährleistung sind jedoch 
sehr  anspruchsvoll und erfordern in naher Zukunft noch weitere Schritte. Ab wann im Kanton 
Nidwalden elektronisch abgestimmt werden kann, ist gegenwärtig noch offen.

Zwei eidgenössische Vorlagen am heutigen Abstimmungssonntag 
Neben der Änderung der Kantonsverfassung hat sich das Nidwaldner Stimmvolk heute auch zu 
zwei eidgenössischen Vorlagen geäussert. Die Biodiversitätsinitiative wurde mit 11 815 Nein 
zu 3776 Ja verworfen. Die Initiative verlangt für die Biodiversität mehr Geld sowie Schutzflä-
chen und will die Kantone stärker in die Pflicht nehmen, um Landschaften und Ortsbilder zu be-
wahren. Die Reform der beruflichen Vorsorge wurde mit 9174 Nein zu 6091 Ja auch abgelehnt. 
Die Reform sieht Massnahmen vor, mit denen die künftigen Renten sicherer finanziert werden 
sollen. Die Schlussergebnisse auf eidgenössischer Ebene stehen noch nicht fest. 
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Die Stimmbeteiligung am heutigen Abstimmungssonntag betrug in Nidwalden bei der kanto-
nalen Vorlage 47.11 Prozent, bei den beiden eidgenössischen Vorlagen lag sie bei 48.93 Pro-
zent.

Stans, 22. September 2024
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EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNGEN

Abstimmungsresultate vom Sonntag, 22. September 2024Eidgenössische Abstimmung 22.09.2024
22.09.2024Abstimmungstag:

Abstimmungsgegenstand: «Biodiversitätsinitiative»
Volksinitivative vom 8. September 2020
«Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft»

Stimmzettel
Stimm-in BetrachtStimm-

Gemeinde berechtigte eingelegte leere ungültige fallende Ja Nein bet.

Kanton Nidwalden

Beckenried 2'721 48.84%1'329 94 1'316 305 1'011
Buochs 3'853 50.74%1'955 98 1'938 401 1'537
Dallenwil 1'473 52.55%774 41 769 136 633
Emmetten 1'163 45.49%529 11 527 106 421
Ennetbürgen 3'725 49.88%1'858 138 1'837 430 1'407
Ennetmoos 1'685 51.51%868 52 861 166 695
Hergiswil 4'159 47.34%1'969 88 1'953 446 1'507
Oberdorf 2'296 59.45%1'365 139 1'343 291 1'052
Stans 5'991 48.79%2'923 1514 2'894 1'040 1'854
Stansstad 3'391 42.05%1'426 510 1'411 333 1'078
Wolfenschiessen 1'612 46.46%749 70 742 122 620
Total: Kanton Nidwalden 49.10%15'591 11'8153'77665 8915'74532'069

75.7824.22100In Prozenten

Anzahl erfasster (definitiver) Gemeinden: 11 von 11

Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)

Stimmzettel
Stimm-in BetrachtStimm-

berechtigte eingelegte leere ungültige fallende Ja Nein bet.

2'721 48.44%1'318 1021 1'287 499 788
3'853 50.30%1'938 944 1'885 712 1'173
1'473 52.00%766 410 752 259 493
1'163 44.88%522 16 515 206 309
3'725 49.58%1'847 1320 1'814 790 1'024
1'685 51.34%865 515 845 321 524
4'159 47.20%1'963 826 1'929 895 1'034
2'296 58.75%1'349 1340 1'296 512 784
5'991 48.52%2'907 1564 2'828 1'064 1'764
3'391 41.73%1'415 522 1'388 532 856
1'612 46.09%743 710 726 301 425

Gemeinde

Kanton Nidwalden

Beckenried
Buochs
Dallenwil
Emmetten
Ennetbürgen
Ennetmoos
Hergiswil
Oberdorf
Stans
Stansstad
Wolfenschiessen
Total: Kanton Nidwalden 48.75%15'265 9'1746'091278 9015'63332'069

60.1039.90100In Prozenten

Anzahl erfasster (definitiver) Gemeinden: 11 von 11

750Auslandschweizer:

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen die vorstehend festgestellten Ergebnisse der eidgenössischen Volksabstimmung vom 22. September 2024 
kann innert 3 Tagen seit der Publikation beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden.

Stans, 22. September 2024    KANTONALES ABSTIMMUNGSBÜRO

Abstimmungsgegenstand:    Reform der beruflichen Vorsorge
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Eidgenössische Abstimmung 22.09.2024
22.09.2024Abstimmungstag:

Abstimmungsgegenstand: «Biodiversitätsinitiative»
Volksinitivative vom 8. September 2020
«Für die Zukunft unserer Natur und Landschaft»

Stimmzettel
Stimm-in BetrachtStimm-

Gemeinde berechtigte eingelegte leere ungültige fallende Ja Nein bet.

Kanton Nidwalden

Beckenried 2'721 48.84%1'329 94 1'316 305 1'011
Buochs 3'853 50.74%1'955 98 1'938 401 1'537
Dallenwil 1'473 52.55%774 41 769 136 633
Emmetten 1'163 45.49%529 11 527 106 421
Ennetbürgen 3'725 49.88%1'858 138 1'837 430 1'407
Ennetmoos 1'685 51.51%868 52 861 166 695
Hergiswil 4'159 47.34%1'969 88 1'953 446 1'507
Oberdorf 2'296 59.45%1'365 139 1'343 291 1'052
Stans 5'991 48.79%2'923 1514 2'894 1'040 1'854
Stansstad 3'391 42.05%1'426 510 1'411 333 1'078
Wolfenschiessen 1'612 46.46%749 70 742 122 620
Total: Kanton Nidwalden 49.10%15'591 11'8153'77665 8915'74532'069

75.7824.22100In Prozenten

Anzahl erfasster (definitiver) Gemeinden: 11 von 11

Änderung vom 17. März 2023 des Bundesgesetzes über die berufliche
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)

Stimmzettel
Stimm-in BetrachtStimm-

berechtigte eingelegte leere ungültige fallende Ja Nein bet.

2'721 48.44%1'318 1021 1'287 499 788
3'853 50.30%1'938 944 1'885 712 1'173
1'473 52.00%766 410 752 259 493
1'163 44.88%522 16 515 206 309
3'725 49.58%1'847 1320 1'814 790 1'024
1'685 51.34%865 515 845 321 524
4'159 47.20%1'963 826 1'929 895 1'034
2'296 58.75%1'349 1340 1'296 512 784
5'991 48.52%2'907 1564 2'828 1'064 1'764
3'391 41.73%1'415 522 1'388 532 856
1'612 46.09%743 710 726 301 425

Gemeinde

Kanton Nidwalden

Beckenried
Buochs
Dallenwil
Emmetten
Ennetbürgen
Ennetmoos
Hergiswil
Oberdorf
Stans
Stansstad
Wolfenschiessen
Total: Kanton Nidwalden 48.75%15'265 9'1746'091278 9015'63332'069

60.1039.90100In Prozenten

Anzahl erfasster (definitiver) Gemeinden: 11 von 11

750Auslandschweizer:

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen die vorstehend festgestellten Ergebnisse der eidgenössischen Volksabstimmung vom 22. September 2024 
kann innert 3 Tagen seit der Publikation beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden.

Stans, 22. September 2024    KANTONALES ABSTIMMUNGSBÜRO

Abstimmungsgegenstand:    Reform der beruflichen Vorsorge

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen die vorstehend festgestellten Ergebnisse der eidgenössischen Volksabstimmung vom 
22. September 2024 kann innert 3 Tagen seit der Publikation beim Regierungsrat Beschwerde 
geführt werden.

Stans, 22. September 2024

KANTONALES ABSTIMMUNGSBÜRO
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KANTONALE ABSTIMMUNGEN

Abstimmungsresultate vom Sonntag, 22. September 2024

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen die vorstehend festgestellten Ergebnisse der kantonalen Volksabstimmung vom  22. 
September 2024 kann innert 3 Tagen seit der Publikation beim Regierungsrat Beschwerde 
 geführt werden.

Stans, 22. September 2024

KANTONALES ABSTIMMUNGSBÜRO

Kantonale Volksabstimmung 22.09.2024
22.09.2024Abstimmungstag:

Abstimmungsgegenstand: Änderung der Kantonsverfassung
betreffend Organisation und Verwaltung der Gemeinden

Stimmzettel
Stimm-in BetrachtStimm-

Gemeinde berechtigte eingelegte leere ungültige fallende Ja Nein bet.

Kanton Nidwalden

Beckenried 2'663 46.45%1'237 725 1'205 963 242
Buochs 3'778 48.68%1'839 1043 1'786 1'427 359
Dallenwil 1'379 52.28%721 49 708 577 131
Emmetten 1'141 42.59%486 114 471 371 100
Ennetbürgen 3'627 48.50%1'759 1337 1'709 1'401 308
Ennetmoos 1'685 46.71%787 516 766 640 126
Hergiswil 4'074 45.66%1'860 835 1'817 1'542 275
Oberdorf 2'277 55.56%1'265 1438 1'213 1'008 205
Stans 5'896 47.29%2'788 1578 2'695 2'278 417
Stansstad 3'330 40.42%1'346 826 1'312 1'055 257
Wolfenschiessen 1'494 45.45%679 621 652 524 128
Total: Kanton Nidwalden 47.11%14'334 2'54811'786342 9114'76731'344

17.7882.22100In Prozenten

von 1111Anzahl erfasster (definitiver) Gemeinden:

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen die vorstehend festgestellten Ergebnisse der kantonalen Volksabstimmung vom 22. September 2024 
kann innert 3 Tagen seit der Publikation beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden.

Stans, 22. September 2024    KANTONALES ABSTIMMUNGSBÜRO
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REGIERUNGSRAT

Rechtsgültigkeit und Inkrafttreten von Erlassen

Die Referendumsfrist für den nachstehenden Landratsbeschluss ist unbenutzt abgelaufen.  
Er ist somit rechtsgültig.

Beschluss

Der nachstehende Landratsbeschluss ist wie folgt in Kraft getreten:
–  LRB über einen Objektkredit für ein zinsloses Darlehen mit Rangrücktritt an den Verein Spitex 

Nidwalden vom 26. Juni 2024
 Datum des Inkrafttretens: 3. September 2024

Stans, 17. September 2024

REGIERUNGSRAT NIDWALDEN

Landammann
Res Schmid

Landschreiber
Armin Eberli



1854 Nr. 39 · 25. September 2024

Ziff.  1 Fristverlängerung

1 Den Gemeinden Buochs, Dallenwil,  Ennetbürgen und Oberdorf  wird 
gestützt auf Art. 177 Abs. 2 des Gesetzes über die Raumplanung und 
das öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz, PBG)3) eine Frist-
verlängerung bis am 31. Dezember 2026 zur Inkraftsetzung der Anpas-
sung ihrer Zonenpläne sowie ihrer Bau- und Zonenreglemente an das 
Planungs- und Baugesetz gewährt.
2 Für diese vier Gemeinden ist Art. 177 Abs. 4 PBG bis am 31. Dezem-
ber 2026 nicht anwendbar. Baubewilligungsverfahren sind bis zum In-
krafttreten des neuen Zonenplans sowie Bau- und Zonenreglements je-
weils nach bisherigem Recht abzuwickeln.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Rechtsmittel

Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen nach erfolgter Veröffent-
lichung Beschwerde beim Verfassungsgericht Nidwalden erhoben wer-
den (Art. 69 Abs. 2 Ziff. 2 der Kantonsverfassung).

Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt am 1. Oktober 2024 in Kraft.

3) NG 611.1
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Regierungsratsbeschluss
betreffend die Fristverlängerung zur Inkraftsetzung der 
Zonenpläne sowie Bau- und Zonenreglemente der 
Gemeinden Buochs, Dallenwil, Ennetbürgen und 
Oberdorf

vom 17. September 2024

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (NG Nummern)

Neu: 611.112
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Regierungsrat von Nidwalden,

gestützt auf Art. 65 der Kantonsverfassung, in Ausführung von Art. 177 
Abs. 2 des Gesetzes vom 21. Mai 2014 über die Raumplanung und das 
öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz, PBG)1),

beschliesst:

I.

Der Erlass «Regierungsratsbeschluss betreffend die Fristverlängerung 
zur Inkraftsetzung der Zonenpläne sowie Bau- und Zonenreglemente 
der Gemeinden Buochs, Dallenwil,  Ennetbürgen und Oberdorf»2) wird 
als neuer Erlass verabschiedet.
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2) NG 611.112
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 1 

Regierungsratsbeschluss 
über den Schutz der Lauelenkapelle, Unterlauelen, 
Parzelle 333, Gemeinde Hergiswil 

vom 20. August 20241 

Der Regierungsrat von Nidwalden, 
gestützt auf Art. 10 des Gesetzes vom 4. Februar 2004 über den Schutz 
der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz, DSchG)2, 
beschl iesst:  

1. 
1 Die Lauelenkapelle, Unterlauelen, Parz. Nr. 333, Hergiswil, wird 

gestützt auf das Denkmalschutzgesetz unter Schutz gestellt. 
2 Die Lauelenkapelle, Unterlauelen, Parz. Nr. 333, Hergiswil, darf ohne 

die Bewilligung des Kantons weder abgebrochen noch baulich verändert 
werden. 

3 Dem Schutze unterstehen:  
3.1 Die gesamte Kapelle in ihrem bescheidenen Ausdruck als 

Alpkapelle in der Sakrallandschaft am Pilatus und ihrer 
Einbindung in die Umgebung des historischen Ensembles um 
das Gasthaus Unterlauelen; 

3.2 die tragenden Gebäudeteile, namentlich die Böden, die 
Wandscheiben und das Dachwerk in ihrer Substanz; 

3.3 die Ausstattungselemente unterschiedlicher 
Austattungsphasen der Kapelle, namentlich die Stuckaturen, 
Bodenbeläge, Wabenscheiben und Holzjalousien, das 
Holzportal und die Sgraffiti sowie der Altar in ihrer Substanz 

3.4 die Umgebung, namentlich die naturräumliche Einbettung des 
Sakralbaus in ihrer Konzeption. 

2. 
1 Bauliche Veränderungen im näheren Sichtbereich dürfen das Objekt 

in seiner Wirkung nicht beeinträchtigen. 

Stans, 17. September 2024

REGIERUNGSRAT NIDWALDEN
 
Landammann
Res Schmid
 
Landschreiber
Armin Eberli

3



1857Nr. 39 · 25. September 2024

  

 1 

Regierungsratsbeschluss 
über den Schutz der Lauelenkapelle, Unterlauelen, 
Parzelle 333, Gemeinde Hergiswil 

vom 20. August 20241 

Der Regierungsrat von Nidwalden, 
gestützt auf Art. 10 des Gesetzes vom 4. Februar 2004 über den Schutz 
der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz, DSchG)2, 
beschl iesst:  

1. 
1 Die Lauelenkapelle, Unterlauelen, Parz. Nr. 333, Hergiswil, wird 

gestützt auf das Denkmalschutzgesetz unter Schutz gestellt. 
2 Die Lauelenkapelle, Unterlauelen, Parz. Nr. 333, Hergiswil, darf ohne 

die Bewilligung des Kantons weder abgebrochen noch baulich verändert 
werden. 

3 Dem Schutze unterstehen:  
3.1 Die gesamte Kapelle in ihrem bescheidenen Ausdruck als 

Alpkapelle in der Sakrallandschaft am Pilatus und ihrer 
Einbindung in die Umgebung des historischen Ensembles um 
das Gasthaus Unterlauelen; 

3.2 die tragenden Gebäudeteile, namentlich die Böden, die 
Wandscheiben und das Dachwerk in ihrer Substanz; 

3.3 die Ausstattungselemente unterschiedlicher 
Austattungsphasen der Kapelle, namentlich die Stuckaturen, 
Bodenbeläge, Wabenscheiben und Holzjalousien, das 
Holzportal und die Sgraffiti sowie der Altar in ihrer Substanz 

3.4 die Umgebung, namentlich die naturräumliche Einbettung des 
Sakralbaus in ihrer Konzeption. 

2. 
1 Bauliche Veränderungen im näheren Sichtbereich dürfen das Objekt 

in seiner Wirkung nicht beeinträchtigen. 

Stans, 17. September 2024

REGIERUNGSRAT NIDWALDEN
 
Landammann
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2 Baubewilligungspflichtige Veränderungen am Schutzobjekt setzen die 
Zustimmung der Fachstelle für Denkmalpflege voraus; übrige bauliche 
Massnahmen bedürfen der Bewilligung der Fachstelle für Denkmalpflege. 
Zu Veränderungen im näheren Sichtbereich eines Schutzobjekts nimmt 
die Fachstelle für Denkmalpflege zuhanden der Baubewilligungsbehörde 
Stellung (Art. 18 Abs. 3 DSchG). 

Stans, 20. August 2024 REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 

Landammann 

   Res Schmid  

Landschreiber 

   Armin Eberli 
____________________ 
1A 2024,1857 
2NG 322.2 
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DIREKTIONEN UND AMTSSTELLEN

Gesundheits- und Sozialdirektion

Infolge Umbau der Büroräumlichkeiten der Gesundheits- und Sozialdirektion an der Engelberg-
strasse 34 in Stans werden folgende Abteilungen ihre Tätigkeiten im Postillon in Buochs fort-
führen:

– Regierungsrat
– Direktionssekretariat
– Gesundheitsamt
– Sozialamt (Sozialdienst, Alimenteninkasso, Jugend/Familie/Sucht, Berufsbeistandschaft)

Die Umbauphase dauert vom 30. September bis 13. Dezember 2024.

Telefonisch und per E-Mail sind wir wie bisher erreichbar.

Unsere Öffnungszeiten sind wie folgt:
Montag–Freitag: 8.00–12.00 Uhr und 14.00–17.00 Uhr.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Stans, 25. September 2024

GESUNDHEITS- UND SOZIALDIREKTION
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HANDELSREGISTER

Publikationen

Electie AG (Electie SA) (Electie LTD), in Hergiswil (NW), CHE-457.244.547, Seestrasse 3, 6052 
Hergiswil NW, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 05.09.2024. Zweck: Die 
Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen, insbesondere die Beschaffung, den Kauf, 
den Transport, die Lagerung, die Umwandlung und den Verkauf von physischen Rohstoffen 
sowie den Kauf und Verkauf von Rohstoffderivaten. Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit 
ausüben, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängt, und alle Geschäfte oder Rechts-
handlungen vornehmen, die zur Erreichung dieses Zwecks notwendig oder nützlich sind. Die 
Gesellschaft kann betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen erbringen. Die Gesellschaft 
kann verbundenen Unternehmen Darlehen oder Vorschüsse jeglicher Art gewähren. Die Ge-
sellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errich-
ten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann 
Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, be-
lasten, verwerten und veräussern. Aktienkapital: CHF 100 000.00. Liberierung Aktienkapital: 
CHF 50 000.00. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mit-
teilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten 
Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten 
beschränkt. Mit Erklärung vom 05.09.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. 
Eingetragene Personen: Celmins, Edvards, lettischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied 
des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Tagesregister-Nr. 1446 vom 09.09.2024

HRO Holding AG, in Stans, CHE-241.731.935, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, 
Publ. 1005941300). Domizil neu: Obere Spichermatt 12, 6370 Stans. Tagesregister-Nr. 1447 
vom 09.09.2024

Rikki Invest AG, in Hergiswil (NW), CHE-415.945.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 
16.02.2024, Publ. 1005963148). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: 
HB&P Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.547.436), in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Per-
sonen neu oder mutierend: TRETOR AG (CHE-302.042.904), in Basel, Revisionsstelle. Tages-
register-Nr. 1448 vom 09.09.2024



1861Nr. 39 · 25. September 2024

Da Romano Immobilien GmbH (Da Romano Immobilien Sàrl) (Da Romano Immobilien Sagl) 
(Da Romano Immobilien Ltd liab Co), in Hergiswil (NW), CHE-471.296.589, Pilatusstrasse 24, 
6052 Hergiswil NW, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 
06.09.2024. Zweck: Vermittlung von Immobilien, Übernahme von Treuhand- und Beratungs-
aufgaben im Bereich von Immobilien sowie Durchführung von Umbauten und Renovationen, 
Tätigkeit als Generalunternehmen, Erwerb, Erstellung, Verwaltung und Verkauf von Grund-
stücken, Vermittlung der entsprechenden Versicherungsverträge, Vermittlung von Finanzie-
rungen aller Art, insbesondere im Hypothekarbereich. Handel mit Immobilien und Erbringung 
sämtlicher damit zusammenhängenden Dienstleistungen, ausgenommen sind dabei sämtliche 
 Geschäfte, welche eine Bewilligung nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstü-
cken durch Personen im Ausland voraussetzen. Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft 
kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unter-
nehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen 
erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Ver-
träge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt 
oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrech-
te und  Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Stammkapital: CHF 
20 000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer 
Umschreibung in den Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsfüh-
rung an die  Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 06.09.2024 
wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Heller, Dario 
 Romano, von Luzern, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunter-
schrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00. Tagesregister-Nr. 1449 vom 09.09.2024

Dairy Products Holding AG in Liquidation, in Hergiswil (NW), CHE-112.103.222, Aktien-
gesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657496). Die Liquidation ist beendet. 
Die Gesellschaft wird mit Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin vom 25.10.2023 
vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht. Löschungsdatum: 09.09.2024, Tagesregister-Nr. 1450 vom 
09.09.2024

Ida Jann-Stiftung, in Stans, CHE-110.378.446, Stiftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2015, Publ. 
2390241). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Käslin, Marcel Josef, 
von Beckenried, in Stans, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. 
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Waser, Andreas, von Wolfenschiessen, in Stans, 
Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagesregister-Nr. 1451 vom 
10.09.2024
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Mägert Bautechnik AG, in Hergiswil (NW), CHE-103.194.243, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 
vom 22.08.2016, Publ. 3013453). Statutenänderung: 09.09.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft 
bezweckt das Halten und Verwalten von Nutzungs-, Lizenz- und Immaterialgüterrechten sowie 
den Handel mit bautechnischen Produkten und das Erbringen verschiedener Dienstleistungen 
wie Instruktion, technischer Support, Installation, Marketing sowie weitere Dienstleistungen 
im Bereich der bautechnischen Produkte und anverwandter Produkte. Die Gesellschaft kann 
im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und 
Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen 
zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte 
eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu för-
dern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mit-
teilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder 
mit elektronischer Post zuzustellen. [Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] 
[gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Nidwalden gestrichenen 
Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im 
Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, 
eingesehen werden.] Tagesregister-Nr. 1452 vom 10.09.2024

Systech Controls GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-109.551.353, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148565). Ausgeschiedene Personen und erlo-
schene Unterschriften: Hagenbuch-Odermatt, Priska, von Zürich, in Horw, Gesellschafterin, mit 
Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1000.00; Odermatt, Roland, 
von Dallenwil, in Stans, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 19 Stammantei-
len zu je CHF 1000.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Odermatt, Johann Rudolf, 
von Dallenwil, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, 
mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1000.00].
Tagesregister-Nr. 1453 vom 10.09.2024



1863Nr. 39 · 25. September 2024

Four Med AG, in Hergiswil (NW), CHE-177.078.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 
10.04.2024, Publ. 1006005322). Statutenänderung: 10.09.2024. Firma neu: STELLAPLANT 
HOLDING AG. Uebersetzungen der Firma neu: (STELLAPLANT HOLDING S.A.) (STELLA-
PLANT HOLDING S.A.) (STELLAPLANT HOLDING Ltd.). Zweck neu: Die Gesellschaft  bezweckt 
den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen 
Unternehmen sowie von Marken, Patenten, Designs, Toolings und jeder Art von Immateri-
algüterrechten im Medizinalbereich. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben,  halten, 
verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und 
Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder damit 
in Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 110 000.00 [bisher: CHF 100 000.00]. Li-
berierung Aktienkapital neu: CHF 110 000.00 [bisher: CHF 100 000.00]. Aktien neu: 100 000 
Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 10 000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 
100 000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Partizipationskapital neu: CHF 40 000.00 [bisher: CHF 
50 000.00]. Liberierung Partizipationskapital neu: CHF 40 000.00 [bisher: CHF 50 000.00]. 
Partizipationsscheine neu: 40 000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 [bisher: 50 000 
Namen-Partizipationsscheine zu CHF 1.00 (Vorzugspartizipationsscheine)]. Mit Beschluss der 
Generalversammlung vom 10.09.2024 wurden 10 000 Namen-Partizipationsscheine in 10 000 
Namenaktien zu CHF 1.00 umgewandelt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre und 
Partizipanten erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch beziehungsweise Partizipan-
tenbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren 
Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugs-
partizipationsscheine gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss 
Statuten.] Tagesregister-Nr. 1454 vom 11.09.2024

Abegg PC-Office GmbH, in Stansstad, CHE-110.625.544, Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2014, S.0, Publ. 1356539). Eingetragene Personen neu oder 
 mutierend: Abegg-Zweifel, Yvonne, von Zürich, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift [bis-
her: in Stansstad]. Tagesregister-Nr. 1455 vom 11.09.2024

Kimi Media GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-431.003.249, Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2014, S.0, Publ. 1404997). Eingetragene Personen neu oder mu-
tierend: Petrello Etter, Michele Marie, amerikanische Staatsangehörige, in Giswil, Gesellschaf-
terin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 
[bisher: in Hergiswil (NW)]. Tagesregister-Nr. 1456 vom 11.09.2024
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finesco GmbH, bisher in Sursee, CHE-374.024.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005423862). Statutenänderung: 28.08.2024. Sitz neu: 
Hergiswil (NW). Domizil neu: Sonnenbergstrasse 19, 6052 Hergiswil NW. Zweck neu: Die Ge-
sellschaft bezweckt das Marketing, die Dienstleistungen, die Vermittlung und den Vertrieb von 
Kaufaufträgen (Bezugsrechten) im Zusammenhang mit dem Erwerb von bestehenden Lebens-
versicherungspolicen im Zweitmarkt. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an Zweig-
niederlassungen oder Tochtergesellschaften beteiligen oder errichten und sich an anderen 
 Unternehmungen beteiligen oder solche übernehmen sowie alles Vorkehren, was ihrem Zweck 
dient. Sie kann im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und 
veräussern. Im Übrigen kann sie Finanzierungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaf-
ten eingehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter 
erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Per-
sonen neu oder mutierend: Imesch, Christian, von Zeneggen, in Bätterkinden, Gesellschafter 
und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: 
in Noble-Contrée]; Imesch-Sewer, Christine, von Leuk, in Bätterkinden, Gesellschafterin, mit 
Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Noble-Contrée]. Tages-
register-Nr. 1457 vom 11.09.2024

Breskovska Neurologie, in Dallenwil, CHE-160.537.422, Oberaustrasse 11, 6383 Dallenwil, 
Einzelunternehmen (Neueintragung). Zweck: Das Einzelunternehmen bezweckt die Erbringung 
von Beratungs-, Diagnostik- und Therapiedienstleistunen im Bereich der medizinischen Grund-
versorgung, mit besonderem Schwerpunkt auf Neurologie. Eingetragene Personen:  Breskovska, 
Iva, deutsche Staatsangehörige, in Dallenwil, Inhaberin, mit Einzelunterschrift. Tages register-
Nr. 1458 vom 11.09.2024

CR-Invest Management AG, in Hergiswil (NW), CHE-354.156.389, Aktiengesellschaft (SHAB 
Nr. 86 vom 05.05.2021, Publ. 1005169667). Firma neu: CR-Invest Management AG in Liqui-
dation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.09.2024 aufgelöst. 
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cramer, Dr. Florian, deutscher Staatsangehöriger, 
in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: 
in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Cramer-Reith, Dr. Christina, 
von Uznach, in Hergiswil (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern]. Tages-
register-Nr. 1459 vom 11.09.2024

Franke Technology and Trademark Ltd, in Hergiswil (NW), CHE-102.327.731, Aktiengesell-
schaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2024, Publ. 1006062222). Ausgeschiedene Personen und 
erloschene Unterschriften: Fischer, Jürg, von Buttisholz, in Weggis, Mitglied des Verwaltungs-
rates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scherz, 
Walter, von Aeschi bei Spiez, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien. Tagesregister-Nr. 1460 vom 11.09.2024
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Franke Finance AG, in Hergiswil (NW), CHE-101.643.402, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 
vom 03.11.2023, Publ. 1005876157). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschrif-
ten: Fischer, Jürg, von Buttisholz, in Weggis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektiv-
unterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scherz, Walter, von Aeschi 
bei Spiez, in Altdorf (UR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. 
Tagesregister-Nr. 1461 vom 11.09.2024

Pravoslav Sovak-Stiftung, in Hergiswil (NW), CHE-414.010.047, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 
12.01.2024, Publ. 1005932765). Mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.07.2024 wurde 
die Befreiung von der Pflicht zur Bezeichnung einer Revisionsstelle widerrufen. [bisher: Die 
Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 16.12.2022 von der Pflicht befreit, 
eine Revisionsstelle zu bezeichnen.] Tagesregister-Nr. 1462 vom 11.09.2024

Verein KAMENYA, in Hergiswil (NW), CHE-441.010.699, Verein (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2023, 
Publ. 1005748286). Laut Erklärung des Vorstands vom 02.04.2024 unterliegt der Verein nicht 
der Pflicht sich im Handelsregister eintragen zu lassen. Er wird auf Antrag gelöscht. Löschungs-
datum: 11.09.2024, Tagesregister-Nr. 1463 vom 11.09.2024

montAvor GmbH in Liquidation, in Wolfenschiessen, CHE-240.825.108, Gesellschaft mit 
 beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2023, Publ. 1005736648). Die Liquidation ist 
beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht. Löschungsdatum: 12.09.2024, Tagesregister-Nr. 1464 
vom 12.09.2024

Anovus AG, in Hergiswil (NW), CHE-290.212.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 
26.02.2024, Publ. 1005970329). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach 
 Solothurn im Handelsregister des Kantons Solothurn eingetragen und im Handelsregister des 
 Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht. Tagesregister-Nr. 1465 vom 12.09.2024

M&P Pharma AG, in Emmetten, CHE-108.691.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 
25.05.2016, Publ. 2850411). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tschirky, Peter, von 
Mels, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tages-
register-Nr. 1466 vom 12.09.2024

Café Brüggli Zumbühl, in Stansstad, CHE-400.753.751, Kehrsitenstrasse 3, 6362 Stansstad, 
Einzelunternehmen (Neueintragung). Zweck: Betreiben einer gastronomischen Wirtschaft / 
Bar. Bewirtschaften und Betreuen von Gästen. Eingetragene Personen: Zumbühl, Roger, von 
Wolfenschiessen, in Stansstad, Inhaber, mit Einzelunterschrift. Tagesregister-Nr. 1467 vom 
13.09.2024

Berichtigung des im SHAB Nr. 177 vom 12.09.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 1446 vom 
09.09.2024 Electie AG, in Hergiswil (NW), CHE-457.244.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 
vom 12.09.2024, Publ. 1006127962). Firma neu: Eclectie AG. Uebersetzungen der Firma neu: 
(Eclectie SA) (Eclectie LTD). Tagesregister-Nr. 1468 vom 13.09.2024
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Brünig Immobilien AG, in Hergiswil (NW), CHE-346.976.692, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 
vom 27.04.2021, Publ. 1005160802). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Obermeier, 
Friedhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzel-
unterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Obermeier Bröck-
ling, Dorothea Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungs-
rates, mit Einzelunterschrift. Tagesregister-Nr. 1469 vom 13.09.2024

Obermeier Racing AG, in Hergiswil (NW), CHE-105.241.770, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 
vom 27.04.2021, Publ. 1005160804). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Obermeier, 
Friedhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Sarnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzel-
unterschrift [bisher: in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Obermei-
er Bröckling, Dorothea Margarete, deutsche Staatsangehörige, in Sarnen, Mitglied des Verwal-
tungsrates, mit Einzelunterschrift. Tagesregister-Nr. 1470 vom 13.09.2024

rechtsantworten.ch AG, in Hergiswil (NW), CHE-152.211.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 
153 vom 10.08.2018, Publ. 4408667). Statutenänderung: 12.09.2024. Firma neu: NEVA AG. 
Uebersetzungen der Firma neu: (NEVA SA) (NEVA Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft  bezweckt 
die Verwaltung und den Erwerb sowie die Veräusserung von Beteiligungen an Unterneh-
mungen irgendwelcher Art, insbesondere an Immobiliengesellschaften; bezweckt ferner diese 
Unternehmungen zentral zu leiten, sie zu finanzieren, für sie Geschäfte zu vermitteln oder in 
ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen sowie weitere Dienstleistungen in diesem 
Bereich zu erbringen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und 
veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie alle Geschäfte 
tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder 
diesem förderlich sind. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief 
oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und 
erloschene Unterschriften: Achermann, Adrian, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwal-
tungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Simon, von Rothenburg, in Rothenburg, 
Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weibel, Jürgen, von Eich, 
in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Per-
sonen neu oder mutierend: Dubach, Lars, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, 
mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zwei-
en]. Tagesregister-Nr. 1471 vom 13.09.2024

Grundig Multimedia AG, in Stansstad, CHE-250.621.748, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 
28.04.2023, Publ. 1005734455). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: 
 Çimen, Özkan, türkischer Staatsangehöriger, in Istanbul (TR), Mitglied des Verwaltungsrates, 
mit Kollektivunterschrift zu zweien. Tagesregister-Nr. 1472 vom 13.09.2024
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SCHWEIZER Immobilien-Treuhand AG, in Hergiswil (NW), CHE-109.462.459, Aktiengesell-
schaft (SHAB Nr. 47 vom 07.03.2024, Publ. 1005979800). Firma neu: SCHWEIZER Immobili-
en-Treuhand AG in Liquidation. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der 
Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben]. Mit Entscheid vom 06.08.2024 
hat das Kantonsgericht Nidwalden die Gesellschaft aufgelöst und die Liquidation nach den Vor-
schriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet. Tagesregister-Nr. 
1473 vom 16.09.2024

MeMo News AG, in Stansstad, CHE-114.854.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 
21.05.2024, Publ. 1006035605). Firma neu: MeMo News AG in Liquidation. Vinkulierung neu: 
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR 
aufgehoben]. Mit Entscheid vom 13.08.2024 hat das Kantonsgericht Nidwalden die Gesell-
schaft aufgelöst und die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b 
Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet. Tagesregister-Nr. 1474 vom 16.09.2024

Transmart AG, in Hergiswil (NW), CHE-418.995.816, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 
11.03.2024, Publ. 1005982051). Firma neu: Transmart AG in Liquidation. Vinkulierung neu: 
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR 
aufgehoben]. Mit Entscheid vom 13.08.2024 hat das Kantonsgericht Nidwalden die Gesell-
schaft aufgelöst und die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b 
Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet. Tagesregister-Nr. 1475 vom 16.09.2024

SERAPIS SA, in Hergiswil (NW), CHE-251.041.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 
11.03.2016, Publ. 2717993). Firma neu: SERAPIS SA en liquidation. Uebersetzungen der 
Firma neu: (SERAPIS AG in Liquidation) (SERAPIS LTD in liquidation). Vinkulierung neu: [Die 
Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR auf-
gehoben]. Mit Entscheid vom 08.07.2024 hat das Kantonsgericht Nidwalden die Gesellschaft 
aufgelöst und die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 
1bis Ziff. 3 OR angeordnet. Tagesregister-Nr. 1476 vom 16.09.2024

Milky Highway AG, in Hergiswil (NW), CHE-101.585.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 
vom 28.05.2021, Publ. 1005195584). Firma neu: Milky Highway AG in Liquidation. Vinkulie-
rung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a 
Abs. 3 OR aufgehoben]. Mit Entscheid vom 06.08.2024 hat das Kantonsgericht Nidwalden die 
Gesellschaft aufgelöst und die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 
731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet. Tagesregister-Nr. 1477 vom 16.09.2024

DIM Group GmbH in Liquidation, in Emmetten, CHE-450.338.006, Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2021, Publ. 1005111989). Mit Entscheid vom 13.08.2024 
hat das Kantonsgericht Nidwalden über die bereits aufgelöste Gesellschaft die Liquidation 
nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet. 
Tagesregister-Nr. 1478 vom 16.09.2024
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ECCO COMPETENCE LIMITED Birmingham, Zweigniederlassung Hergiswil NW, in Hergiswil 
(NW), CHE-321.122.828, ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2024, 
Publ. 1006037868), Hauptsitz in: Birmingham (UK). Firma neu: ECCO COMPETENCE LIMITED 
Birmingham, Zweigniederlassung Hergiswil NW in Liquidation. Angaben zur Zweigniederlas-
sung neu: Mit Entscheid vom 13.08.2024 hat das Kantonsgericht Nidwalden die Zweignie-
derlassung aufgelöst und die Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 
731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet. Tagesregister-Nr. 1479 vom 16.09.2024

Unique Finanz AG, in Stansstad, CHE-104.792.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 
17.05.2024, Publ. 1006034319). Firma neu: Unique Finanz AG in Liquidation. Uebersetzungen 
der Firma neu: (Unique Finanz Ltd in liquidation). Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der 
Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben]. Mit Ent-
scheid vom 12.08.2024 hat das Kantonsgericht Nidwalden die Gesellschaft aufgelöst und die 
Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR 
angeordnet. Tagesregister-Nr. 1480 vom 16.09.2024

Feuerstuhl Classic GmbH, in Ennetmoos, CHE-218.868.619, Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2013, S.0, Publ. 1090999). Eingetragene Personen neu oder 
mutierend: Barmettler, Kurt Werner, von Ennetmoos, in Oberdorf (NW), Gesellschafter, ohne 
Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1000.00 [bisher: in Ennetmoos]. 
Tagesregister-Nr. 1481 vom 16.09.2024

T. A. Consulting GmbH, bisher in Zug, CHE-440.006.502, Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418958). Statutenänderung: 09.08.2024. 
02.09.2024. Firma neu: NewWork Software Switzerland GmbH. Sitz neu: Stans. Domizil neu: 
Alter Postplatz 2, 6370 Stans. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den 
Vertrieb von Softwarelösungen sowie die Erbringung von weiteren Dienstleistungen in die-
sem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften 
errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann für eigene Zwecke Grund-
stücke und Immobilien erwerben. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die 
 geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks 
zu fördern. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Andronic-Gorcea, Tudor 
Sebastian, von Kerns, in Matzingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, 
mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1000.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: New-
Work Software Holding AG (CHE-167.149.765), in Stans, Gesellschafterin, mit 50 Stamman-
teilen zu je CHF 1000.00; Gläss, Rainer Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Schöneck/
Vogtland (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift; Jucho, Caspar Hein-
rich Günter, genannt Günter, von Luzern, in Luzern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift. 
Tagesregister-Nr. 1482 vom 16.09.2024
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SCHULDBETREIBUNG UND KONKURS

Betreibungs- und Konkursamt

Zahlungsbefehl

Zahlungsbefehl Daniel Renggli
Schuldner: 
Daniel Renggli 
Heimatort: Luzern 
Staatsbürgerschaft: Schweiz
Geburtsdatum: 12.01.1972
Allmendstrasse 7
6362 Stansstad
Gläubiger: 
Kanton Obwalden und Gemeinde Engelberg 
6061 Sarnen 
Schweiz
Vertreter: 
Finanzverwaltung Obwalden 
Abt. Steuerbezug / R2420-S2409 
St. Antonistrasse 4 
6061 Sarnen 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer: 
2242795 vom 25.04.2024
Forderungen: 
CHF 450.00 nebst Zins zu 5 % seit 25.04.2024 
Kantons- und Gemeindesteuern Bussen 2021, Steuerrechnung vom 31.10.2023
CHF 212.40 
Kosten / gesetzliche Gebühren / Mahngebühren
CHF 9.00 
Aufgelaufener Zins bis 24.04.2024
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: 
Kantons- und Gemeindesteuern Bussen 2021, Steuerrechnung vom 31.10.2023
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Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Zahlungsbefehl Robert Jakubowski
Schuldner: 
Robert Jakubowski 
Staatsbürgerschaft: Deutschland 
Geburtsdatum: 07.05.1977 
Obkirche 9 
6052 Hergiswil
Gläubiger: 
Assura-Basis SA 
Avenue C-F Ramuz 70 
1009 Pully 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2245216 vom 20.08.2024
Forderungen: 
CHF 8509.95
Offene Prämienrechnung(n) KVG vom 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 
01.08.2022, 01.09.2022, 01.10.2022, 01.11.2022, 01.12.2022, 02.01.2023, 01.02.2023, 
01.03.2023, 01.04.2023, 01.05.2023, 01.06.2023, 01.07.2023, 01.08.2023, 01.09.2023, 
01.10.2023, 01.11.2023, 01.12.2023, 08.01.2024, 01.02.2024, 01.03.2024, 01.04.2024
CHF 280.00 
Mahn- und Verwaltungsspesen vom 26.06.2023 bis 21.05.2024
CHF 573.45 
Zins bis 16.08.2024
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
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Forderungsgrund: 
Offene Prämienrechnung(n) KVG vom 01.04.2022, 01.05.2022, 01.06.2022, 01.07.2022, 
01.08.2022, 01.09.2022, 01.10.2022, 01.11.2022, 01.12.2022, 02.01.2023, 01.02.2023, 
01.03.2023, 01.04.2023, 01.05.2023, 01.06.2023, 01.07.2023, 01.08.2023, 01.09.2023, 
01.10.2023, 01.11.2023, 01.12.2023, 08.01.2024, 01.02.2024, 01.03.2024, 01.04.2024
Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Zahlungsbefehl Richard Kevin
Schuldner: 
Richard Kevin 
Staatsbürgerschaft: Schweiz 
Geburtsdatum: 17.09.1997 
Unbekannten Aufenthaltes 
Gläubiger:
CSS Kranken-Versicherung AG 
CHE-110.130.047 
Tribschenstrasse 21 
6005 Luzern
Vertreter: 
CSS Kranken-Versicherung AG 
Inkasso D-CH 
Postfach 2568 
6002 Luzern 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2245573 vom 03.09.2024
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Forderungen: 
CHF 1032.75 nebst Zins zu 5 % seit 04.09.2024
Prämien KVG vom 01.02.2024 bis 30.04.2024
CHF 26.75
Zins
CHF 222.00
Spesen
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: 
Prämien KVG vom 01.02.2024 bis 30.04.2024
Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Zahlungsbefehl Kevin Richard
Schuldner: 
Kevin Richard 
Heimatort: Ursenbach 
Staatsbürgerschaft: Schweiz 
Geburtsdatum: 17.09.1997 
Unbekannten Aufenthaltes 
vormals: 
Obermattweg 4 
6052 Hergiswil NW
Gläubiger: 
CSS Kranken-Versicherung AG 
Tribschenstrasse 21 
6005 Luzern 
Schweiz
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Vertreter: 
CSS Kranken-Versicherung AG 
Inkasso D-CH 
Postfach 2568 
6002 Luzern 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2245315 vom 23.08.2024
Forderungen: 
CHF 2860.65 nebst Zins zu 5 % seit 24.08.2024 
Prämien KVG vom 01.03.2023 bis 31.01.2024
CHF 146.00
Zins
CHF 300.00
Spesen
CHF 126.65
Leistungen KVG vom 20.09.2023
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: 
Prämien KVG vom 01.03.2023 bis 31.01.2024
Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans
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Zahlungsbefehl Vasile-Sergiu Homa
Schuldner:
Vasile-Sergiu Homa 
Staatsbürgerschaft: Rumänien 
Geburtsdatum: 24.10.1996 
Unbekannten Aufenthaltes
vormals: Riedenstrasse 11 
6370 Oberdorf NW
Gläubiger: 
CSS Kranken-Versicherung AG 
Tribschenstrasse 21 
6005 Luzern 
Schweiz
Vertreter: 
CSS Kranken-Versicherung AG 
Inkasso D-CH 
Postfach 2568 
6002 Luzern 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2244527 vom 15.07.2024
Forderungen: 
CHF 3062.50 nebst Zins zu 5 % seit 16.07.2024 
Prämien KVG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
CHF 83.80
Zins
CHF 263.00
Spesen
Zusätzliche Kosten 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: 
Prämien KVG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
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Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Zahlungsbefehl Daniel Renggli
Schuldner: 
Daniel Renggli 
Heimatort: Luzern 
Staatsbürgerschaft: Schweiz 
Geburtsdatum: 12.01.1972 
Allmendstrasse 7
6362 Stansstad
Gläubiger: 
Kanton Obwalden und Gemeinde Engelberg 6061 Sarnen 
Schweiz
Vertreter: 
Finanzverwaltung Obwalden Abt. Steuerbezug / R2420-S2409 
St. Antonistrasse 4 
6061 Sarnen 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl: 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2242794 vom 25.04.2024
Forderungen: 
CHF 219.80 nebst Zins zu 5 % seit 25.04.2024 
Kantons- und Gemeindesteuern 2021, Steuerrechnung vom 31.10.2023
CHF 272.40 
Kosten / gesetzliche Gebühren / Mahngebühren
CHF 4.35 
Aufgelaufener Zins bis 24.04.2024
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Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: 
Kantons- und Gemeindesteuern 2021, 
Steuerrechnung vom 31.10.2023
Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Zahlungsbefehl Robert Jakubowski
Schuldner: 
Robert Jakubowski 
Staatsbürgerschaft: Deutschland 
Geburtsdatum: 07.05.1977 
Obkirche 9
6052 Hergiswil
Gläubiger: 
Assura-Basis SA 
Avenue C-F Ramuz 70 
1009 Pully 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl: 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer: 
245215 vom 20.08.2024
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Forderungen: 
CHF 966.45
Offene Prämienrechnung(N) KVG vom 02.01.2022, 01.02.2022, 01.03.2022
CHF 50.00
Mahn- und Verwaltungsspesen vom 25.02.2022, 16.03.2022, 31.03.2022
CHF 216.40
Betreibungskosten vom 28.11.2022, 05.04.2023, 04.08.2023, 11.02.2024
CHF 122.60
Zins bis 16.08.2024
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: 
Offene Prämienrechnung(N) KVG vom 02.01.2022, 01.02.2022, 01.03.2022
Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans
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Zahlungsbefehl Ursula Müller
Schuldner: 
Ursula Müller 
Staatsbürgerschaft: Schweiz 
Geburtsdatum: 20.10.1968 
Fürigenrain b
6363 Fürigen
Gläubiger: 
Kanton Nidwalden und Gemeinde Stansstad 
6371 Stans 
Schweiz
Vertreter: 
Finanzverwaltung Nidwalden 
Steuerbezug 
Bahnhofplatz 3 
Postfach 1241 
6371 Stans 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl: 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2243673 vom 11.06.2024
Forderungen: 
CHF 4088.15 nebst Zins zu 4.75 % seit 11.06.2024 
Kantons- und Gemeindesteuern 2022, Steuerrechnung vom 14.11.2023
CHF 134.00
Kosten / gesetzliche Gebühren
CHF 3.55
Ausgleichszins
CHF 82.65
Aufgelaufener Zins bis 10.06.2024
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
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Forderungsgrund: 
Kantons- und Gemeindesteuern 2022, Steuerrechnung vom 14.11.2023
Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Zahlungsbefehl Ursula Müller
Schuldner: 
Ursula Müller 
Heimatort: Rain 
Staatsbürgerschaft: Schweiz 
Geburtsdatum: 20.10.1968 
Fürigenrain b
6363 Fürigen
Gläubiger: 
Stato del cantone Ticino 
6500 Bellinzona 
Schweiz
Vertreter: 
Ufficio esazione e condoni 
6501 Bellinzona 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2244009 vom 24.06.2024
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Forderungen: 
CHF 200.00
Disziplinarbusse laut Verfügung Nr. 33397 vom 12/12/2023 ausgestellt durch das dip. finanze 
e economia, Steueramt
CHF 50.00
Mahngebühr vom 14.11.23 einreich. Steuern N. 671.68.820.006
CHF 50.00
Mahngebühr 22.02.24
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: 
Disziplinarbusse laut Verfügung Nr. 33397 vom 12/12/2023 ausgestellt durch das dip. finanze 
e economia, Steueramt
Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Zahlungsbefehl Manfred Kipp
Schuldner: 
Manfred Kipp 
Staatsbürgerschaft: Deutschland 
Geburtsdatum: 07.08.1962 
Unbekannten Aufenthaltes 
vormals: Hugenstrasse 1 
6376 Emmetten
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Gläubiger: 
CSS Kranken-Versicherung AG 
Tribschenstrasse 21 
6005 Luzern 
Schweiz
Vertreter: 
CSS Kranken-Versicherung AG Inkasso D-CH 
Postfach 2568 
6002 Luzern 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2245394 vom 27.08.2024
Forderungen: 
CHF 8997.85 nebst Zins zu 5 % seit 28.08.2024 
Prämien KVG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
CHF 299.95
Zins
CHF 263.00
Spesen
Zusätzliche Kosten 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: 
Prämien KVG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans
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Zahlungsbefehl Robert Jakubowski
Schuldner: 
Robert Jakubowski 
Staatsbürgerschaft: Deutschland 
Geburtsdatum: 07.05.1977 
Obkirche 9 
6052 Hergiswil NW
Gläubiger: 
Assura-Basis AG 
Avenue C.-F. Ramuz 70 
Case postale 532 1009 Pully Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2245952 vom 18.09.2024
Forderungen: 
CHF 740.70
Offene Prämienrechnung(n) KVG vom 01.05.2024, 01.06.2024
CHF 40.00
Mahn- und Verwaltungsspesen vom 22.07.2024
CHF 10.65
Zins bis 30.08.2024
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: 
Offene Prämienrechnung(n) KVG vom 01.05.2024, 01.06.2024
Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans
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Zahlungsbefehl Martin Flaig
Schuldner: 
Martin Flaig 
Heimatort: Itingen 
Staatsbürgerschaft: Schweiz 
Geburtsdatum: 02.01.1960 
Mattstrasse 20 
6052 Hergiswil
Gläubiger: 
Esther Grether-Kast, Steinentorstrasse 13a, 
4051 Basel
Vertreter: 
Dr. Benedikt A. Suter c/o: Lenz Caemmerer Advokatur und Notariat, Elisabethenstrasse 15, 
4010 Basel
Angaben zum Zahlungsbefehl 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2244728 vom 24.07.2024
Forderungen: 
CHF 17 000.00 nebst Zins zu 5 % seit 07.11.2014 
Entscheid der KESB Basel-Stadt vom 10.7.2024 betreffend Anfechtung der Vereinbarung vom 
18.08.2022 wegen Willensmängeln
CHF 127 820.00 nebst Zins zu 5 % seit 06.05.2015 
Entscheid der KESB Basel-Stadt vom 10.7.2024
CHF 228 000.00 nebst Zins zu 5 % seit 24.06.2010 
Entscheid der KESB Basel-Stadt vom 10.7.2024
CHF 85 000.00 nebst Zins zu 5 % seit 16.05.2014 
Entscheid der KESB Basel-Stadt vom 10.7.2024
CHF 14 000.00 nebst Zins zu 5 % seit 08.11.2013 
Entscheid der KESB Basel-Stadt vom 10.7.2024
CHF 5500.00 nebst Zins zu 5 % seit 17.06.2011 
Entscheid der KESB Basel-Stadt vom 10.7.2024
CHF 16 725.75 nebst Zins zu 5 % seit 29.06.2011 
Entscheid der KESB Basel-Stadt vom 10.7.2024 (Kurs GBP 1.16151 am 15.7.24)
CHF 154 986.30 nebst Zins zu 5 % seit 20.11.2008 
Entscheid der KESB Basel-Stadt vom 10.7.2024 (Kurs EUR 0.97537 am 15.7.24)
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsgrund: 
Entscheid der KESB Basel-Stadt vom 10.7.2024 betreffend Anfechtung der Vereinbarung vom 
18.08.2022 wegen Willensmängeln
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Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Zahlungsbefehl Fabio Miranda Medeiros
Schuldner: 
Fabio Miranda Medeiros 
Staatsbürgerschaft: Portugal 
Geburtsdatum: 23.03.1999 
Unbekannten Aufenthaltes 
Gläubiger: 
Schweizerische Eidgenossenschaft, 
Staat Luzern und Einwohnergemeinde Willisau Zehntenplatz 1, Postfach 6130 Willisau Schweiz
Vertreter: 
Regionales Steueramt Willisau Stadt Willisau 
Zehntenplatz 1, Postfach 
6130 Willisau 
Schweiz
Angaben zum Zahlungsbefehl 
Art der Schuldbetreibung:
Ordentliches Verfahren
Zahlungsbefehl-Nummer:
2245524 vom 30.08.2024
Forderungen: 
CHF 10 713.10
Staat- und Gemeindesteuern 2021, Direkte Bundessteuern 2020 und 2021, aufgrund Sicher-
stellungsverfügung vom 09.07.2024 Arrest Nr. 224003, Arrestprosequierung
CHF 543.90
Arrestkosten Betreibungsamt
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungskosten zuzüglich Publikationskosten
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Forderungsgrund: 
Staat- und Gemeindesteuern 2021, Direkte Bundessteuern 2020 und 2021, aufgrund Sicher-
stellungsverfügung vom 09.07.2024 Arrest Nr. 224003, Arrestprosequierung
Rechtliche Hinweise: 
Der Schuldner wird aufgefordert, den Gläubiger für die angegebenen Forderungen binnen 20 
Tagen zu befriedigen. Will der Schuldner die Forderung oder einen Teil derselben oder das 
Recht, sie auf dem Betreibungswege geltend zu machen, bestreiten, so hat er dies innert 10 
Tagen seit der Veröffentlichung des Zahlungsbefehls der Kontaktstelle mündlich oder schriftlich 
zu erklären (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der 
bestrittene Betrag ziffernmässig genau anzugeben, ansonst die ganze Forderung als bestritten 
gilt. Sollte der Schuldner dem Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der Gläubiger die 
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Publikation nach SchKG 69.
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Pfändungsanzeige/-urkunde
Art. 96 SchKG.

Pfändungsanzeige/-urkunde Zander Patrick
Schuldner: 
Zander Patrick 
Staatsbürgerschaft: Deutschland 
Geburtsdatum: 24.08.1979 
Unbekannten Aufenthaltes 
vormals: Achereggstrasse 6, 6362 Stansstad
Gläubiger: 
CSS Kranken-Versicherung AG 
Tribschenstrasse 21 
6005 Luzern Schweiz
Vertreter:
CSS Kranken-Versicherungen AG 
Inkasso D-CH 
Postfach 2568 
6002 Luzern Schweiz
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Angaben zur Pfändungsanzeige und -urkunde 
Schuldbetreibung/en Nr. 2243074 vom 13.05.2024
Forderungen: 
CHF 9353.50 nebst Zins zu 5 % seit 14.05.2024 
Prämien KVG vom 01.02.2023 bis 31.12.2024
CHF 282.10
Zins
CHF 263.00
Spesen
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungs- und Pfändungsvollzugskosten zuzüglich Publikationskosten
Ergänzende rechtliche Hinweise: 
Dem Schuldner wird angezeigt, dass die Gläubigerin bzw. Vertreter für die oben erwähnten 
Forderungen sowie die Betreibungsgebühren (Kosten und Auslagen) die Pfändung verlangt 
hat. Der Pfändungsvollzug erfolgt am Mittwoch, 09. Oktober 2024, 15.00 Uhr, auf dem Be-
treibungs- und Konkursamt Nidwalden. Falls der Schuldner zur vorgeschriebenen Zeit nicht 
erscheint, wird angenommen, dass er in der Schweiz über keine pfändbaren Vermögenswerte 
und Einkommen verfügt und es wird anschliessend eine Pfändungsurkunde im Sinne von Art. 
112 bis 115 SchKG erstellt. Der Schuldner wird ausdrücklich auf Art. 91 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG 
aufmerksam gemacht: Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen 
oder sich dabei vertreten zu lassen (Art. 323 Ziff. 1 StGB)
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Pfändungsanzeige/-urkunde Diyan Dimov
Schuldner: 
Diyan Dimov 
Staatsbürgerschaft: Bulgarien 
Geburtsdatum: 20.10.1982 
Unbekannten Aufenthaltes 
vormals: Bürgenstock 36a, 
6363 Bürgenstock
Gläubiger 
CSS Kranken-Versicherung AG
Tribschenstrasse 21 
6005 Luzern 
Schweiz
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Vertreter: 
CSS Kranken-Versicherungen AG 
Inkasso D-CH 
Postfach 2568 
6002 Luzern 
Schweiz
Angaben zur Pfändungsanzeige und -urkunde 
Schuldbetreibung/en Nr. 2243330 vom 24.05.2024
Forderungen: 
CHF 3501.10 nebst Zins zu 5 % seit 25.05.2024 
Prämien KVG vom 01.11.2023 bis 31.12.2024
CHF 73.3
Zins
CHF 263.00
Spesen
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungs- und Pfändungsvollzugskosten zuzüglich Publikationskosten
Ergänzende rechtliche Hinweise: 
Dem Schuldner wird angezeigt, dass die Gläubigerin bzw. Vertreter für die oben erwähnten 
Forderungen sowie die Betreibungsgebühren (Kosten und Auslagen) die Pfändung verlangt 
hat. Der Pfändungsvollzug erfolgt am Mittwoch, 09. Oktober 2024, 14.00 Uhr, auf dem Be-
treibungs- und Konkursamt Nidwalden. Falls der Schuldner zur vorgeschriebenen Zeit nicht 
erscheint, wird angenommen, dass er in der Schweiz über keine pfändbaren Vermögenswerte 
und Einkommen verfügt und es wird anschliessend eine Pfändungsurkunde im Sinne von Art. 
112 bis 115 SchKG erstellt. Der Schuldner wird ausdrücklich auf Art. 91 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG 
aufmerksam gemacht: «Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwoh-
nen oder sich dabei vertreten zu lassen» (Art. 323 Ziff. 1 StGB)
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Pfändungsanzeige/-urkunde Grossmann Denys
Schuldner: 
Grossmann Denys 
Staatsbürgerschaft: Schweiz 
Geburtsdatum: 25.03.1974 
Unbekannten Aufenthaltes 
vormals: Obkirche 5, 6052 Hergiswil
Gläubiger: 
CSS Kranken-Versicherung AG 
Tribschenstrasse 21 
6005 Luzern 
Schweiz
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Vertreter: 
CSS Kranken-Versicherungen AG 
Inkasso D-CH 
Postfach 2568 
6002 Luzern Schweiz
Angaben zur Pfändungsanzeige und -urkunde 
Schuldbetreibung/en Nr. 2243395 vom 27.05.2024
Forderungen: 
CHF 19 596.10 nebst Zins zu 5 % seit 28.05.2024 Prämien KVG vom 01.11.2020 bis 31.12.2020 
und vom 01.02.2021 bis 28.02.2021 und vom 01.06.2021 bis 31.12.2024
CHF 1428.05
Zins
CHF 522.30
Spesen
CHF 1225.25 Leistungen KVG vom 19.03.2021 bis 05.01.2024
Zusätzliche Kosten: 
Betreibungs- und Pfändungsvollzugskosten zuzüglich Publikationskosten
Ergänzende rechtliche Hinweise: 
Dem Schuldner wird angezeigt, dass die Gläubigerin bzw. Vertreter für die oben erwähnten 
Forderungen sowie die Betreibungsgebühren (Kosten und Auslagen) die Pfändung verlangt 
hat. Der Pfändungsvollzug erfolgt am Mittwoch, 09. Oktober 2024, 16.00 Uhr, auf dem Be-
treibungs- und Konkursamt Nidwalden. Falls der Schuldner zur vorgeschriebenen Zeit nicht 
erscheint, wird angenommen, dass er in der Schweiz über keine pfändbaren Vermögenswerte 
und Einkommen verfügt und es wird anschliessend eine Pfändungsurkunde im Sinne von Art. 
112 bis 115 SchKG erstellt. Der Schuldner wird ausdrücklich auf Art. 91 Abs. 1 Ziff. 1 SchKG 
aufmerksam gemacht: «Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwoh-
nen oder sich dabei vertreten zu lassen» (Art. 323 Ziff. 1 StGB)
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans
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Einstellung des Konkursverfahrens
Publikation nach Art. 230 und 230a SchKG.

Einstellung des Konkursverfahrens Secira Hrapic, ausgeschlagene Erbschaft
Schuldner 
Secira Hrapic 
Staatsbürgerschaft: Bosnien und Herzegowina 
Geburtsdatum: 12.04.1956 
Todesdatum: 08.01.2024 
Wohnhaft gewesen: Ennetmooserstrasse 13 
6370 Stans
Datum der Konkurseröffnung: 13.03.2024
Datum der Einstellung: 11.09.2024
Kostenvorschuss: CHF 5000.00
Rechtliche Hinweise: 
Das Konkursverfahren wird mangels Aktiven als geschlossen erklärt, falls nicht ein Gläubiger 
innert der genannten Frist die Durchführung verlangt und für die Deckung der Kosten den 
erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kostenvorschüsse bleibt vorbehal-
ten, falls der geleistete Vorschuss nicht ausreichen sollte. Publikation nach Art. 230 und 230a 
SchKG.
Frist: 10 Tage 
Ablauf der Frist: 05.10.2024
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Einstellung des Konkursverfahrens Ellvis Bezhi
Schuldner 
Ellvis Bezhi 
Staatsbürgerschaft: Kosovo 
Geburtsdatum: 19.07.1978 
Zwydenweg 16 
6052 Hergiswil 
ehem. Inhaber der Einzelfirma Antik und Handel Bezhi, Zwydenweg 16, 6052 Hergiswil NW, 
Firma aus HR gelöscht am 07.08.2024
Datum der Konkurseröffnung: 20.08.2024
Datum der Einstellung: 04.09.2024
Kostenvorschuss: CHF 5000.00
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Rechtliche Hinweise: 
Das Konkursverfahren wird mangels Aktiven als geschlossen erklärt, falls nicht ein Gläubiger 
innert der genannten Frist die Durchführung verlangt und für die Deckung der Kosten den 
erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kostenvorschüsse bleibt vorbehal-
ten, falls der geleistete Vorschuss nicht ausreichen sollte. Publikation nach Art. 230 und 230a 
SchKG.
Frist: 10 Tage 
Ablauf der Frist: 05.10.2024
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, 
Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 6371 Stans, 6370 Stans

Einstellung des Konkursverfahrens Johann Zykunow
Schuldner: 
Johann Zykunow 
Staatsbürgerschaft: Deutschland 
Geburtsdatum: 23.04.1985 
Hauptstrasse 39 
6386 Wolfenschiessen
Datum der Konkurseröffnung: 21.05.2024
Datum der Einstellung: 18.09.2024
Kostenvorschuss: CHF 5000.00
Rechtliche Hinweise: 
Das Konkursverfahren wird mangels Aktiven als geschlossen erklärt, falls nicht ein Gläubiger 
innert der genannten Frist die Durchführung verlangt und für die Deckung der Kosten den 
erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kostenvorschüsse bleibt vorbehal-
ten, falls der geleistete Vorschuss nicht ausreichen sollte. Publikation nach Art. 230 und 230a 
SchKG.
Frist: 10 Tage 
Ablauf der Frist: 05.10.2024
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Einstellung des Konkursverfahrens Helfer Watches Group AG in Liquidation
Schuldner: 
Helfer Watches Group AG in Liquidation 
CHE-285.545.616 
Seestrasse 84 
6052 Hergiswil NW
Datum des Auflösungsentscheids: 22.05.2024
Datum der Einstellung: 18.09.2024
Kostenvorschuss: CHF 5000.00
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Rechtliche Hinweise: 
Das Konkursverfahren wird mangels Aktiven als geschlossen erklärt, falls nicht ein Gläubiger 
innert der genannten Frist die Durchführung verlangt und für die Deckung der Kosten den 
erwähnten Vorschuss leistet. Die Nachforderung weiterer Kostenvorschüsse bleibt vorbehal-
ten, falls der geleistete Vorschuss nicht ausreichen sollte. Publikation nach Art. 230 und 230a 
SchKG.
Frist: 10 Tage 
Ablauf der Frist: 30.09.2024
Kontaktstelle: 
Betreibungs- und Konkursamt des Kantons Nidwalden, Engelbergstrasse 34, P.O.B. 1243, 
6371 Stans, 6370 Stans

Schluss des Konkursverfahrens
Publikation nach Art. 268 Abs. 4 SchKG.

Schluss des Konkursverfahrens Digital Office AG in Liquidation
Schuldner: 
Digital Office AG in Liquidation 
CHE-208.323.293 
Fadenbrücke 10 
6374 Buochs
Datum des Schlusses: 30.08.2024

Schluss des Konkursverfahrens Heinz Josef Meller, ausgeschlagene Erbschaft
Schuldner: 
Heinz Josef Meller 
Staatsbürgerschaft: Deutschland 
Geburtsdatum: 12.10.1948 
Todesdatum: 26.02.2024 
Wohnhaft gewesen: Hungacher 1 
6375 Beckenried
Datum des Schlusses: 04.09.2024

Schluss des Konkursverfahrens Regli & Meyer Ergonomic Solutions GmbH in Liquidation
Schuldner: 
Regli & Meyer Ergonomic Solutions GmbH in Liquidation 
CHE-327.947.649 
c/o: Yongqiang Wang 
Wylstrasse 9a 
6052 Hergiswil NW
Datum des Schlusses: 30.08.2024
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Schluss des Konkursverfahrens Beatrice Soom-Baumberger, ausgeschlagene Erbschaft
Schuldner: 
Beatrice Soom-Baumberger 
Heimatort: Ursenbach BE 
Staatsbürgerschaft: Schweiz 
Geburtsdatum: 18.04.1949 
Todesdatum: 23.01.2024 
Wohnhaft gewesen: Feld 3a 
Stansstad
Datum des Schlusses: 16.09.2024
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GEMEINDEN

Baugesuche
Öffentliche Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung gemäss Art. 147 des Gesetzes vom 21. Mai 2014 über die Raum-
planung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz, PBG; NG 611.1): Die Baugesuchs-
unterlagen liegen während 20 Tagen zur öffentlichen Einsicht in der jeweiligen Gemeindekanzlei auf.  
Öffentlich-rechtliche Einwendungen sind während dieser Frist schriftlich, mit Begründung und 
Anträgen sowie im Doppel beim Gemeinderat einzureichen (Art. 147 Abs. 2 PBG).

Buochs
Bauobjekt: Seewasser Wärmeverbund Buochs: Neubau Seewasserleitung, Seezentrale, Ener-
giezentrale und Leitungsnetz, Parzellen 114, 535, 750, Seeplatz/Beckenriederstrasse 9, Buochs
Gesuchsteller: Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden EWN, Wilgasse 3, Oberdorf
Zusatz: Mit diesem Baugesuch wurde auch ein Gesuch um Konzession zur Nutzung eines 
öffentlichen Gewässers eingereicht. Gestützt auf Art. 113 des Gesetzes über die Gewässer 
 (Gewässergesetz, GewG; NG 631.1) kann gegen das Konzessionsgesuch während der Auflage-
frist des Baugesuchs zum Konzessionsgesuch schriftlich, begründet und mit Anträgen bei der 
Gemeinde Einwendung erhoben werden.

Ennetbürgen
Bauobjekt: Sitzplatzüberdachung + PVA auf Dach und Balkon, Parzelle 1396, Aumühlestrasse 5e, 
Ennetbürgen 
Gesuchsteller: Nicole Näpflin-Weibel, Richard Näpflin, Aumühlestrasse 5e, Ennetbürgen

Stansstad
Bauobjekt: Umnutzung Atelier zu Wohnung (nachträgliches Gesuch), Parzelle 554, Fürigen-
strasse 7a, Fürigen 
Gesuchsteller: Hanspeter Krähenbühl, Fürigenstrasse 7a, Fürigen
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Wolfenschiessen
Bauobjekt: Anbau und Sanierung Wohnhaus, Parzelle 627, Hauptstrasse 52, Wolfenschiessen 
Gesuchsteller: Lukas Zumbühl, Allmendstrasse 6, Stansstad

Bauobjekt: Umbau Mobilfunkanlage, Parzelle 745, Hinter Rugisbalm 4 + 4a, Wolfenschiessen 
(ausserhalb Bauzone)
Gesuchsteller: Salt Mobile SA, Hardturmstrasse 161, 8005 Zürich, Swisscom (Schweiz) AG, 
Am Mattenhof 12/14, 6010 Kriens, Kanton Nidwalden, Justiz- und Sicherheitsdirektion, 
 Kreuzstrasse 1, Stans

Bauobjekt: Ersatzneubau Stall, Parzelle 700, Ober Ey, Wolfenschiessen (ausserhalb Bauzone) 
Gesuchsteller: Sandro Zumbühl, Langacher 1, Wolfenschiessen
Zusatz: Das Projekt wird auch gemäss Art. 97 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft 
(Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) sowie nach Art. 12 und 12a bis 12g des Bundesgesetzes 
über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) aufgelegt. Einsprachen von legitimierten 
Organisationen (gemäss Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den  Umweltschutz 
oder der Wanderwege) gegen das Strukturverbesserungsprojekt im Sinne von Art. 93 ff. LwG 
sind innert 20 Tagen schriftlich, begründet und mit einem Antrag beim Amt für Landwirtschaft, 
Strukturverbesserungen, Stansstaderstrasse 59, 6371 Stans, einzureichen. 
Akteneinsichten sind telefonisch voranzumelden (041 618 40 40).
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Buochs
Politische Gemeinde

Abstimmungsergebnisse der kommunalen Urnenabstimmung vom 22. September 2024

Mit der Abstimmungsanordnung, publiziert im Amtsblatt des Kantons Nidwalden vom 28. 
 August 2024, hat der Gemeinderat der Gemeinde Buochs, gestützt auf Art. 83 der Kan-
tonsverfassung (NG 111) und Art. 74 des Gemeindegesetzes (NG 171.1), in Ausführung der 
 Paragraphen 13 und 14 der Vollzugsverordnung über die Urnenabstimmungen in kommunalen 
Angelegenheiten (NG 133.12) sowie gestützt auf Art. 4 der Gemeindeordnung der Politischen 
Gemeinde Buochs, der Urnenabstimmung unterstellt:

Antrag des Gemeinderates auf Krediterteilung von 485 000 Franken für den Gemeindebeitrag 
für die Grunderschliessung des Perimeters Ost mit dem Wärmeverbund

Das Abstimmungsergebnis vom 22. September 2024 lautet wie folgt:

Anzahl Stimmberechtigte   3778

Total eingelegt Stimmzettel   1870

 davon leere Stimmzettel  – 32
 davon ungültige Stimmzettel – 10 – 42

in Betracht fallende Stimmzettel  1828

 JA-Stimmen    1080

 NEIN-Stimmen 748

Stimmbeteiligung: 49.50 %

Der Antrag des Gemeinderates auf Krediterteilung von 485 000 Franken für den Gemeinde-
beitrag für die Grunderschliessung des Perimeters Ost mit dem Wärmeverbund wurde an-
genommen.

Rechtsmittelbelehrung: Allfällige Abstimmungsbeschwerden sind innert 3 Tagen seit dieser 
 Publikation schriftlich und begründet beim Regierungsrat Nidwalden, Dorfplatz 2, Postfach 
1246, 6371 Stans, einzureichen.

Buochs, 22. September 2024

KOMMUNALES ABSTIMMUNGSBÜRO
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Emmetten
Politische Gemeinde

Information über Behinderungen und Sperrung der Zufahrt ins Kohltal

Wegen Fertigstellungs- und Belagsarbeiten im Bereich der Kohltalstrasse 12 aufwärts kommt 
es zu Behinderungen und einer Sperrung der Zufahrtstrasse ins Kohltal.
Die Vorbereitungsarbeiten sind auf den 9. und 10. Oktober 2024 geplant. Während den Vor-
bereitungsarbeiten ist die Durchfahrt nur bedingt und stark behindert möglich. Der Belags-
einbau ist auf den Freitag, 11. Oktober 2024 geplant. Während des Belagseinbaus und der 
Abkühlzeit ist die Durchfahrt ins Kohltal nicht möglich. Die Strasse ist daher von Freitagmorgen, 
11. Oktober 2024, 7.00 Uhr bis Samstagmorgen, 12. Oktober 2024, 7.00 Uhr gesperrt.

Bei schlechter Witterung können sich die Termine kurzfristig verschieben. Bitte beachten Sie 
die Infotafel vor Ort. 

Besten Dank für Ihr Verständnis.

Emmetten, 10. September 2024

BAUAMT EMMETTEN
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Ennetbürgen
Politische Gemeinde

Verkehrsbehinderung infolge Alpabfahrt

Infolge der Alpabfahrt in Ennetbürgen am Samstag, 28. September 2024 wird der Autoverkehr 
auf der Buochserstrasse und Bürgenstockstrasse zwischen 10.00 und 18.00 Uhr eingeschränkt. 
Der öffentliche Verkehr wird umgeleitet, dadurch kann es zu Verspätungen kommen.

Wir bitten um Kenntnisnahme und danken für das Verständnis. 

GEMEINDERAT ENNETBÜRGEN
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Hergiswil
Politische Gemeinde

Öffentliche Projektauflage

Im Sinne von Art. 31 und Art. 32 des kantonalen Strassengesetzes (StrG; NG 622.1) liegt 
folgende Projektänderung zum Ausführungsprojekt ab dem 25. September 2024 während 30 
Tagen in der Gemeindeverwaltung Hergiswil, Abteilung Bau, öffentlich auf:

Bauprojekt:   3. Projektänderung Strassenbau zu Erhaltungsprojekt Hirsernstrasse / Son-
nenbergstrasse, Abschnitt Autobahnausfahrt Hergiswil Nord bis Steini-
bach (Brücke Althuser), Parzellen 726, 772, 773, 774, 833, 1169, 1170, 
1217, 1280, 1477

Bauherrschaft:  Politische Gemeinde Hergiswil

Projektverfasser: CES Bauingenieur AG, Seestrasse 94, Hergiswil

Einwendungen gegen diese Projektänderung zum Ausführungsprojekt sind während der Auf-
lagefrist schriftlich und begründet beim Gemeinderat Hergiswil einzureichen (Art. 31 Abs. 2 
StrG).

Einwendungsberechtigt sind Personen, die vom Ausführungsprojekt oder von den Baulinien 
in ihren Rechten oder rechtlich geschützten Interessen mittelbar oder unmittelbar beein-
trächtigt werden (Art. 31 Abs. 3 StrG).

Hergiswil, den 23. September 2024

GEMEINDERAT HERGISWIL
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Oberdorf
Politische Gemeinde

Wahlfeststellung Gemeinderatswahlen vom 22. September 2024

Mit der Abstimmungsanordnung vom 3. Juli 2024, publiziert im Amtsblatt des Kantons Nid-
walden vom 3. Juli 2024, hat der Gemeinderat gestützt auf Art. 83 der Kantonsverfassung 
(NG 111) und Art. 75 des Gemeindegesetzes (GemG, NG 171.1), in Ausführung der § 13 und 
14 der Vollzugsverordnung über Urnenabstimmungen in kommunalen Angelegenheiten (UAV, 
NG 133.12), in Verbindung mit Art. 60–70 des Gesetzes über die politischen Rechte im Kanton 
(WAG, NG 132.2), der Urnenabstimmung unterstellt:

Die Wahl von drei Mitgliedern des Gemeinderates auf eine Amtsdauer von vier Jahren für die 
Amtsperiode 2024–2028.

Wahlergebnisse vom 22. September 2024

Mit den Resultaten gemäss vorstehendem Protokoll sind alle drei Sitze im Gemeinderat für die 
Amtsperiode 2024–2028 wieder besetzt.

 
 

    

Stimmberechtigte: 2'277
Stimmende: 1'312                                      Stimmbeteiligung: 57.62%

eingelegte Wahlzettel 1'312
- davon leere -16
- davon ungültige -15
in Betracht fallende Wahlzettel 1'281

Zeilen auf Wahlzetteln = in Betracht fallende Wahlzettel x Sitze 3'843
- davon leere Zeilen -486
- davon ungültige Zeilen 0
gültige Kandidatenstimmen 3'357

absolutes Mehr = Kandidatenstimmen / (Sitze x 2) 560

Stimmengewählt sind: 

Odermatt-Fallegger Judith, Detailhandelsangestellte, Schulhausstrasse 14 (bisher)    FDP 
Zurkirch Beda, Selbständiger Unternehmer, Riedenstrasse 47 (neu)                            Die Mitte 

nicht gewählt sind: 
Flühler Benny, IT-Projektleiter, Schulhausstrasse 2                                                       FDP 

Scheuber Adrian, Gebietsverkaufsleitung, Brisenstrasse 8 (bisher)                              Die Mitte         971 
888
844

Stimmen

654
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Rechtsmittel:
Gegen diese Wahlfeststellung kann gemäss § 34 der Urnenabstimmungsverordnung (UAV, NG 
133.12) innert 3 Tagen seit dieser Publikation schriftlich und begründet eine Abstimmungs-
beschwerde an den Regierungsrat Nidwalden, Dorfplatz 2, Postfach 1246, 6371 Stans, ein  - 
ge reicht werden. 

Oberdorf, 22. September 2024

KOMMUNALES ABSTIMMUNGSBÜRO OBERDORF
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Oberdorf
Politische Gemeinde

Wahlfeststellung Gemeindepräsidium und Gemeindevizepräsidium

Am Montag, 5. August 2024, 12.00 Uhr, ist die Eingabefrist für die Wahlvorschläge der 
 Gemeinderatswahlen abgelaufen. Für das Gemeindepräsidium und das Gemeindevizepräsidi-
um übersteigt die Gesamtzahl der Vorgeschlagenen die Zahl der zu besetzenden Sitze nicht.

Anlässlich der Gemeinderatswahlen vom 22. September 2024 wurden Judith Odermatt- 
Fallegger und Adrian Scheuber durch die Stimmberechtigten für die Amtsperiode 2024–2028 
als Mitglieder des Gemeinderates gewählt.

Der Gemeinderat hat gestützt auf Art. 68 des Wahl- und Abstimmungsgesetzes (WAG, NG 
132.2) in Verbindung mit § 18 Abs. 1 Ziff. 3 der Urnenabstimmungsverordnung (UAV, NB 
133.12) in stiller Wahl als gewählt erklärt:

Als Gemeindepräsidentin für die Amtsdauer von 2 Jahren, Amtsperiode 2024–2026:

Odermatt-Fallegger Judith, 1963 FDP 
Detailhandelsangestellte,  (bisher)
Schulhausstrasse 14, Oberdorf

Als Gemeindevizepräsident für die Amtsdauer von 2 Jahren, Amtsperiode 2024–2026:

Adrian Scheuber, 1968  Die Mitte
Gebietsverkaufsleitung,  (bisher)
Brisenstrasse 8, Büren

Der Amtsantritt für die Amtsperiode 2024–2026 erfolgt am 1. Januar 2025.

Rechtsmittel: 
Gegen diese Wahlfeststellung des Gemeinderates Oberdorf kann gemäss § 34 der Urnen- 
abstimmungsverordnung (UAV, NG 133.12) innert 3 Tagen seit dieser Publikation schriftlich 
und begründet eine Abstimmungsbeschwerde an den Regierungsrat Nidwalden, Dorfplatz 2, 
Postfach 1246, 6371 Stans, eingereicht werden.

Oberdorf, 23. September 2024

GEMEINDERAT OBERDORF
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Stansstad
Politische Gemeinde

Öffentliche Planauflage nach Strassengesetz

Gestützt auf Art. 31 Abs. 2 des kantonalen Strassengesetzes (NG 622.1) liegt vom Mittwoch, 
25. September 2024 bis Freitag, 25. Oktober 2024, folgendes Ausführungsprojekt auf der 
 Gemeindekanzlei Stansstad öffentlich auf:

Bauobjekt: Instandstellung und Ausbau Schwandstrasse, Parzellen 240, 245, 262, 403, 406, 
407, 475, 476, 534, 557, 565, 583, 584, 594, 633, 671, 681, 753 und 969 (ausserhalb Bauzone), 
Kehrsiten
Gesuchsteller: Flurgenossenschaft Schwandstrasse, c/o Andy Christen, Schwand 3, Kehrsiten

Allfällige Einwendungen sind während der Auflagefrist von 30 Tagen schriftlich und begründet 
sowie im Doppel dem Gemeinderat Stansstad einzureichen.

Das Projekt wird auch gemäss Art. 97 des Bundesgesetzes über die Landwirtschaft (Land-
wirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) sowie nach Art. 12 und 12a bis 12g des Bundesgesetzes 
über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451) aufgelegt. Einsprachen von legitimierten 
Organisationen (gemäss Gesetzgebung über den Natur- und Heimatschutz, den Umweltschutz 
oder der Wanderwege) gegen das Strukturverbesserungsprojekt im Sinne von Art. 93 ff. LwG 
sind innert 20 Tagen schriftlich, begründet und mit einem Antrag beim Amt für Landwirtschaft, 
Strukturverbesserungen, Stansstaderstrasse 59, 6371 Stans, einzureichen. 
Akteneinsichten sind telefonisch voranzumelden (041 618 40 40).

GEMEINDERAT STANSSTAD
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SELBSTÄNDIGE ANSTALTEN

Laboraturium der Urlantone

Der Kantonstierarzt der Urkantone hat Nievergelt Corinne, Dr. med. vet., die Bewilligung zur 
selbstständigen Berufsausübung für den Kanton Nidwalden erteilt.



NOTFALLDIENSTE

Notfallzentralen

Polizei: 117
Ambulanz: 144
Feuerwehr: 118
Toxikologisches Zentrum: 145

Ärztlicher Notfalldienst

Telefon 041 610 81 61
Wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist, 
erreicht man den diensthabenden Notfallarzt 
unter dieser Nummer.

Notfallzahnarzt

Telefon 1811 oder www.sso-uw.ch

Todesfälle

Bestattungsdienst Flury GmbH (24 h)
Telefon 041 610 56 39 

Tierärzte-Notfalldienst

Do, 26. September 2024
Der Tierarzt Stans AG
Telefon 041 610 45 51

Sa, 28. und So, 29. September 2024
Tierarzt Buochs AG
Telefon 041 620 12 06

An Sonn- und Feiertagen beginnt der  
Notfalldienst am Vortag um 8.00 Uhr,  
an Donnerstagen um 8.00 Uhr.  
Sie dauern jeweils bis 24.00 Uhr.

Wildtier-Notfalldienst

Telefon 041 618 44 66 (Polizeizentrale)
Die Polizeizentrale bietet für Sie die Person auf, 
die je nach Wildtierart zuständig ist.

Kantonale Tierkörpersammelstelle Stans

Telefon 041 618 46 46 (Strasseninspektorat)
Die Sammelstelle beim Strasseninspektorat auf 
dem Areal Kreuzstrasse in Stans ist von Montag 
bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. 
In Notfällen ausserhalb der Öffnungszeiten 
kann man sich am Schalter der Kantonspolizei, 
Kreuzstrasse 1, melden.

Notschlachtstelle Ennetmoos (Aegerten)

Telefon 041 610 48 71
Mobile 079 782 47 70
Privat 041 661 05 72

WICHTIGE  
TELEFONNUMMERN

Spitex Nidwalden Palliativpflege

Telefon 041 618 20 50
Telefon Palliativ-Nachtpikett 079 840 20 50

Informationsportal  
«Gesundheit Alter Nidwalden»

www.info-nw.ch oder Telefon 041 612 16 16
Mo – Fr 8.00 – 12.00 u. 13.30 – 18.00 (Sa bis 16.00)

Amtsblatt des Kantons Nidwalden 
AZA 

CH-6370 Stans 
P.P. / Journal 
Post CH AG 

Retouren an: 
Engelberger Druck AG 
Oberstmühle 3 
6370 Stans 

Adressierzone
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